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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

1. Anwendungsbereich 

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen gehören 
vollständig zu den Angeboten, Bestätigungen und 
Bestellungen von POLYVAL. Der Auftraggeber 
akzeptiert die allgemeinen Verkaufsbedingungen 
und die Bedingungen der Zusammenarbeit von 
POLYVAL und erklärt, diese zur Kenntnis 
genommen zu haben. 
Die Änderungen, die Zusätze und die subsidiären 
Bedingungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich 
von POLYVAL bestätigt wurden. Diese Allgemeinen 
Bedingungen werden unter Ausschluss aller 
anderen Allgemeinen Bedingungen des 
Auftraggebers angewendet.  

2. Angebote 

Die Preislisten und die Prospekte enthalten 
Informationen und Preise, die ohne Verpflichtung 
empfohlen werden. Die am Telefon erhaltenen 
Informationen haben keine längerfristige Gültigkeit, 
wenn es sich nicht ausdrücklich um Angebote 
handelt. Ohne gegenteilige Anzeige, ist jedes von 
einem Verkäufer gemachte Angebot ein Angebot 
ohne Verpflichtung. Die Preise und die Lieferfristen 
sind nur für die bestellten Mengen gültig. Die 
Angebote, welche auf ungenaue Daten basieren 
werden als indikative Angebote etabliert. Die Preise 
sind in Schweizer Franken oder, auf Anfrage, in 
Euro angegeben, Lieferung ab Werk 
(EXW/Incotermes 2020). 

3. Neue Entwicklungen 

Die neuen Entwicklungen mit Proben bleiben das 
Eigentum von POLYVAL und dürfen nicht an Dritte 
übergeben werden. Die Ausführung von 
Bestellungen nach Modellen oder Zeichnungen, die 
von dem Auftraggeber hinterlegt wurden, 
verpflichten POLYVAL nicht zur Haftung bezüglich 
der Autorenrechte, Patente, eingetragene Marke 
etc. und geschieht auf alleinige Verantwortung des 
Kunden.  
Die kostenlosen Ratschläge werden nach bestem 
Wissen, aber außerhalb jeglicher vorvertraglichen 
oder vertraglichen Verpflichtung erteilt. POLYVAL 
übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung, 
insbesondere nicht hinsichtlich der Korrektheit der 
gegebenen Ratschläge.   

4. Proben, Druckplatten und Gesenke 

Für diese drei Arten von Werkzeug werden die 
Kosten bei der ersten Lieferung in Rechnung 
gestellt. Die Proben, Druckplatten und Gesenke 
werden kostenlos von POLYVAL gelagert. Die 
Aufbewahrungspflicht kann nicht länger als 2 Jahre 
ab dem letzten Bestelldatum betragen. Im Falle 
einer Teilfinanzierung (CML-Federn) bleibt das 
Werkzeug Eigentum von POLYVAL. Jede Änderung 
des Werkzeugs geht zu Lasten des Käufers. Sie 
dürfen ohne Genehmigung des Käufers nicht an 
Dritte weitergegeben werden. 

5. Transport & Verpackung 

Bei der Lieferung werden der Transport und die 
Verpackung in Rechnung gestellt. Alle eventuellen 
Nebenkosten wie Versicherungen, Steuern oder 
sonstige Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 
POLYVAL behält sich das Recht vor, seine Preise 
entsprechend der Entwicklung der wirtschaftlichen 
Bedingungen oder der zwischen dem Angebot und 

dem Zeitpunkt der Ausführung der Bestellung 
vorgenommenen Änderungen anzupassen. Wenn 
die Anpassung 10 % des vorgesehenen Betrags 
übersteigt, wird der Käufer benachrichtigt. 

6.  Preis 

Die Rechnungen von POLYVAL berücksichtigen die 
definitiven Mengen sowie die genau ausgeführten 
Arbeiten. Falls keine gegenteiligen Verfügungen 
vorliegen, werden die Preise in Schweizer Franken, 
netto ab POLYVAL ausschl. MwSt., Gebühren, 
Ausgaben, Zollrechte oder andere Kosten, die sich 
auf die Ausführung der Bestellung beziehen, ohne 
Verpackung, ohne Produkt-Versicherung und ohne 
Abzug, berechnet. Für die Bestellungen unter CHF 
200.- wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von CHF 
30.- zwecks Beteiligung an den administrativen 
Kosten berechnet. Diese Klausel betrifft nicht die 
Barzahlungen.  

7.  Änderungen der Bestellung 

Der Kunde informiert POLYVAL schriftlich über 
seinen Änderungswunsch. POLYVAL teilt dem 
Kunden mit, ob und zu welchen Bedingungen diese 
Änderungen möglich sind. Jegliche Änderung der 
Bestellung wird als von dem Kunden akzeptiert 
betrachtet, wenn der Kunde diese nicht innerhalb 
einer Frist von 2 Werktagen abgelehnt hat. 

8.  Stornierung der Bestellung 

Angenommene Bestellungen können nur mit 
Zustimmung von POLYVAL storniert werden. Der 
Käufer verpflichtet sich, die eventuell bereits 
entstandenen Kosten für die laufende(n) 
Bestellung(en) zu decken. 

9.  Vertragsabschluss 

Die Preise werden durch die Tarife oder die 
Angebote festgelegt. Die Preise werden für einen 
Zeitraum von 1 Monat ab dem Angebotsdatum 
garantiert. Ist der Kaufvertrag abgeschlossen, kann 
der Käufer eine Bestellung nicht ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung des Verkäufers annullieren 
oder ändern. Letzterer behält sich das Recht vor, 
die eventuellen Kosten, die sich aus dieser 
Annullierung oder Änderung ergeben, zu Lasten des 
Käufers zu legen. Die Validierung des Angebots und 
folglicherweise seine Realisierung, wird durch die 
Akzeptierung der Angebotsbedingungen mit der 
Rücksendung der Einverständniserklärung wirksam.  

10.  Kontrolle der Bonität 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass POLYVAL, 
wenn die Bestellung erst einmal aufgegeben wurde, 
eine Kontrolle der Zahlungsfähigkeit des Kunden 
durchführen kann und sich zu diesem Zwecke 
Daten einholen kann, die den Kunden betreffen, und 
zwar ohne die ausdrückliche Zustimmung des 
letzteren. Es werden hierbei die in der Schweiz 
gültigen Richtlinien hinsichtlich des Schutzes des 
Privatlebens eingehalten. POLYVAL behält sich 
ausdrücklich das Recht vor, die Bestellbedingungen 
zu ändern und insbesondere die Bestellung nicht zu 
akzeptieren, falls die Kontrolle der Bonität negativ 
ausfallen sollte. Diese Evaluierung obliegt der 
Beurteilung von POLYVAL. 

11.  Kontrolle der Qualität 

Die Ware wird nach den üblichen Verfahren 
während und am Ende der Produktion kontrolliert. 
Falls erforderlich, werden andere spezifische 
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Verfahren Gegenstand eines Lastenhefts und einer 
Vereinbarung zwischen POLYVAL und seinem 
Kunden sein. 

12.  Lieferung 

Die Lieferung geschieht entweder durch direkte 
Übergabe des Produkts beim Käufer oder durch 
eine einfache Mitteilung der Verfügbarkeit oder 
durch die Auslieferung an einen Spediteur oder 
Transporteur in den Räumlichkeiten oder Lagern 
des Verkäufers. Die von POLYVAL bestätigten 
Fristen müssen nur eingehalten werden, wenn das 
Material zu den vereinbarten Terminen geliefert 
wurde. POLYVAL kann nicht haftbar gemacht 
werden für die Folgen einer Verspätung, falls diese 
von dem Kunden, seinem Lieferanten oder seinem 
Auftragnehmer verursacht wurde. Falls keine 
gegenteiligen Anweisungen vorliegen, werden die 
Lieferungen auf Norm-Euro-Paletten durchgeführt. 
Der Empfänger verpflichtet sich, uns im Austausch 
eine gleichwertige Anzahl von Paletten und in 
entsprechendem Zustand zu liefern. Die Paletten, 
die nicht zurückgegeben wurden, stellen wir in 
Rechnung. Eine Überschreitung der Lieferfrist 
berechtigt den Kunden nicht, den Vertrag zu 
kündigen oder Schadensersatzansprüche zu 
erheben. Wenn die bestellten Produkte nicht zum 
vereinbarten Termin geliefert werden können und 
wenn der Kunde hierfür verantwortlich ist (zum 
Beispiel durch fehlende Installationen vor Ort), hat 
POLYVAL das Recht, nach der Erteilung einer 
angemessenen Frist, den Vertrag aufzuheben und 
Schadensersatzleistungen zu verlangen oder den 
Kaufpreis in Rechnung zu stellen und vom Kunden 
die Kosten für das Zwischenlager zu verlangen. Der 
Kunde behält sich ausdrücklich das Recht vor zu 
beweisen, dass der von POLYVAL erlittene 
Schaden unerheblich oder nicht existent ist.  

13. Teillieferungen oder verschobene 
Lieferungen  

Die Bestellungen mit Teillieferungen müssen 
Gegenstand eines formellen Beschlusses sein. Die 
diesem Bestelltyp inhärenten Lagerungskosten 
werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Falls die 
Lieferung auf Anfrage des Käufers oder wegen 
eines Grundes, der nicht auf den Verkäufer 
zurückzuführen ist, verschoben wird, werden alle 
Kosten, die an die von dem Verkäufer ergriffenen 
Maßnahmen (Lagerung, Aufbewahrung, 
Versicherung, etc.) gebunden sind, dem Käufer zu 
Lasten gelegt. Die Beanspruchungen von 
Teillieferungen können Gegenstand eines 
zusätzlichen Preises, der eine Beteiligung an den 
Verwaltungskosten darstellt, sein. 

14.  Versand und Verpackung 

Die Kosten für den Transport und die Verpackung 
der bestellten Ware gehen zu Lasten des 
Empfängers. POLYVAL behält sich das Recht vor, 
seine Preise entsprechend der Entwicklung der 
wirtschaftlichen Bedingungen oder der zwischen 
dem Angebot und dem Zeitpunkt der Ausführung 
der Bestellung eingetretenen Änderungen 
anzupassen. Wenn die Anpassung 10 % des 
vorgesehenen Betrags übersteigt, wird der Käufer 
benachrichtigt. 

15.  Mengenvariationen (nur gültig für den 
Karton und Wellkarton)  

Gemäß der in der Branche geltenden Gebräuchen 
werden die folgenden Mengenvariationen 
akzeptiert:  
- Bis zu 1000 Stück pro Format = 20% 
- Mehr als 1000 Stück pro Format = 10%. 
Wenn eine genaue oder eine Mindestmenge 
geliefert werden muss, wird der Käufer POLYVAL 
schriftlich darüber informieren oder dies auf seiner 
Bestellung vermerken. 

16.  Garantie (nur für die Federn gültig) 

Die Garantiedauer beträgt 3 Monate ab dem 
Lieferdatum. POLYVAL verpflichtet sich, nach 
seiner Wahl alle als defekt anerkannten Teile so 
schnell wie möglich zu reparieren oder zu ersetzen 
oder eine Gutschrift über den jeweiligen Wert zu 
erstellen. Die ersetzten Teile gehen in das Eigentum 
von POLYVAL über. 
Ausgeschlossen sind alle weiteren Ansprüche des 
Käufers, die auf einer mangelhaften Lieferung 
beruhen, insbesondere Schadenersatz und Rücktritt 
vom Vertrag. Ausgeschlossen sind alle Ansprüche 
aus Komponenten, die in Fahrzeugen, Schiffen, 
Luftfahrzeugen oder in Vorrichtungen, medizinisch-
chirurgischen und implantierbaren Elementen 
eingebaut werden. 
Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel 
infolge normaler Abnutzung, schlechter Wartung, 
Nichtbeachtung der Gebrauchsvorschriften, 
Überlastung, chemischer oder elektrolytischer 
Einflüsse, falscher Montage von Teilen oder aus 
anderen Gründen, die nicht auf einen 
Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. 

17.  Risiken & Versicherung 

Der Transport erfolgt auf Risiko des Käufers (EXW / 
Incoterms 2020). Der Transport kann jedoch auf 
schriftlichen Antrag des Käufers versichert werden, 
wobei alle daraus entstehenden Nebenkosten wie 
Versicherungen, Steuern oder ähnliches vom 
Käufer zu tragen sind. 

18.  Kündigung des Kaufvertrags 

Der Kunde kann einen bestätigten Auftrag 
kündigen, wenn POLYVAL seine schriftliche 
Zustimmung für diese Kündigung gibt. Im Falle der 
Kündigung eines Kaufvertrags muss der Kunde 
POLYVAL eine Vertragsstrafe in Höhe von 15 % 
des Nettokaufpreises bezahlen. Die Forderungen 
von anderen Schadensersatzleistungen bleiben 
vorbehalten, wobei die Vertragsstrafe dann von 
diesem Betrag abgezogen wird. 

19.  Eigentumsvorbehalt 

Der Verkäufer ist Besitzer der gelieferten Produkte 
bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten 
Verkaufspreises. Der Käufer achtet auf den Respekt 
des Eigentumsrechts des Verkäufers und 
unterrichtet gegebenenfalls Dritte darüber. Er 
verpflichtet sich, an der Seite des Verkäufers alle 
notwendigen Schritte zur Wahrung dieses Rechts 
zu unternehmen, insbesondere die Einschreibung in 
das entsprechende Register vorzunehmen. 

20.  Im Falle höherer Gewalt 

Die Ereignisse, die durch höhere Gewalt eingetreten 
sind, befreien POLYVAL von seinen 
Verpflichtungen. Unter einem Fall höherer Gewalt 
versteht man insbesondere eine Naturkatastrophe, 
einen Brand oder eine Handelssperre.  

21.  Reklamationen 

Alle schriftlichen Reklamationen, die die Ausführung 
einer Bestellung betreffen, müssen innerhalb einer 
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Frist von 10 Werkstagen ab der Lieferung der Arbeit 
oder ihrer Aufgabe bei der Post mitgeteilt werden.  
Alle Kompensationsanfragen werden im Rahmen 
des Gesetzes (OR Art. 100 und 101) bearbeitet. 
Falls POLYVAL dem Auftraggeber eine 
Kompensierung bezahlen muss, so hat diese eine 
maximale Höhe des von POLYVAL in Rechnung 
gestellten Betrags für die von ihm ausgeführten 
Leistungen. POLYVAL kommt auf gar keinen Fall 
für die kommerziellen Schäden, die er durch die 
Lieferung seiner Service verursacht haben könnte, 
auf. Indem der Kunde seine Rechte für Fehler 
geltend macht, hat er nur das Recht, in 
zweifelsfreien Fällen noch unerledigte Bezahlungen 
zurückzubehalten. 

22.  Zahlungsbedingungen 

Gemäß der auf der Rechnung präzisierten 
Bedingungen, werden Verzugszinsen auf jeden 
fälligen Betrag hinzugerechnet. Diese Zinsen laufen 
ab dem Fälligkeitstag bis zum Zahlungstag. Der 
Käufer muss außerdem alle Kosten, die durch den 
Zahlungsverzug entstanden sind, begleichen, 
insbesondere die Mahngebühren.  
Soweit es nicht anderes vereinbart worden ist, ist 
die Nettozahlung innerhalb einer Frist von 30 Tagen 
ab dem Datum der Rechnungsstellung ohne 
jegliche Abzüge fällig. Im Falle der Überschreitung 
der Zahlungsfrist, hat POLYVAL das Recht, 
Stundungszinsen in Höhe von 5 %, bzw. 7% für 
Federn zu verlangen. Im Falle einer 
Zahlungsverspätung behält sich POLYVAL das 
Recht vor, alle Lieferungen bis zur vollständigen 
Bezahlung aller seiner ausstehenden Rechnungen 
zurückzuhalten.  
Die Teilzahlungen erfordern die vorherige 
schriftliche Zustimmung von POLYVAL. Die 
Zahlungen für die Begleichung früherer 
Rechnungen werden dem Kunden in folgender 
Reihenfolge kreditiert: Kosten, Zinsen, 

Hauptforderung. POLYVAL behält sich das Recht 
vor, in begründeten Fällen eine Vorauszahlung zu 
fordern, bzw. die genehmigten Teilzahlungen zu 
widerrufen. 
Falls der Kunde, im Falle von vereinbarten 
Teilzahlungen, in Zahlungsverzug gerät, hat 
POLYVAL das Recht, sofort den Gesamtbetrag 
einzufordern, bzw. sofort den Vertrag ohne 
zusätzliche Gnadenfrist zu kündigen und 
Schadensersatzforderungen zu verlangen. Das 
Gleiche gilt, wenn der Kunde in Zahlungsverzug der 
gesamten Summe gerät.  

23. Postalische Kosten 

Im Falle einer Massensendung behält sich 
POLYVAL das Recht vor, eine Hauptvorauszahlung 
zu verlangen (1/3 bei der Bestellung). 

24.  Erfüllungsort, Gerichtsstand und 
anwendbares Recht  

Der Erfüllungsort und der Gerichtsstand sind am 
Wohnsitz unseres administrativen 
Gesellschaftssitzes in Lausanne. Die eventuellen 
Rechtsstreitigkeiten unterliegen exklusiv dem 
Schweizer Recht. Die Allgemeinen Bedingungen 
sind in ihrer jüngsten Version gültig. Die 
Änderungen werden dem Käufer mitgeteilt und 
werden ab dem Datum ihrer Übermittlung als 
akzeptiert betrachtet.  
Falls eine Verfügung dieser Vereinbarung juristisch 
nicht gültig sein sollte, bleibt die Gültigkeit der 
restlichen Allgemeinen Bedingungen intakt. Anstelle 
dieser nicht gültigen oder anwendbaren Verfügung 
tritt eine Verfügung, die sich am meisten dem von 
den Vertragspartnern gewünschten ökonomischen 
Ergebnis nähert. POLYVAL hat das Recht, den 
Kunden vor dessen Gerichtsstand wegen 
Vertragsbruch rechtlich zu verfolgen.  
Dies annulliert und ersetzt alle vorherigen 
Allgemeinen Bedingungen.  

 

 


